
CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 
„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 
KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 2.5  Nummer: FS-10-051 Issuer Creditor Reference im VWZ (22.11.2010) 

zu behandeln in der Sitzung des ZKA-Arbeitskreises am   01.12.2010   
 

Art der Änderung∗:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: 7.5.20 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

 

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:  

(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt) 
 

Status: 
 Änderung beschlossen am 1.12.2010        (Aufnahme in Version  2.6  ) 

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
∗ Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 
E=Erweiterung, L=Löschung)  
 

Im Rahmen der Implementierung von camt hat ein Institut festgestellt, dass  
einerseits: 
In der SEPA-Spezifikation beim strukturierten VWZ  der Aussteller (Issuer) der Creditor 
Reference ein optionales Feld ohne weitere Belegungsrichtlinie ist 
 
Andererseits aber: 
In der camt-Spezifikation der Aussteller der Creditor Reference mit Belegungsrichtlinie „nur 
ISO“ eingeschränkt ist. Das bedeutet, dass in camt nur der Issuer ISO darstellbar ist. 
Andere Issuer aus SEPA-Nachrichten an dieser Stelle dürften nicht angegeben werden. 
 

Da es keinen Grund gibt, den Issuer nur zu belegen, wenn dieser „ISO“ ist, wird 
vorgeschlagen, die Einschränkung „nur ISO“ beim Issuer der Creditor Reference in Kapitel 
7.5.20 ersatzlos zu streichen. 
 
Wir empfehlen, diesen CR bereits vorab zu veröffentlichen, um die Institute auf diese 
Inkonsistenz hinzuweisen. 
 
 


